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Vor Beginn der Ham Radio 2008 unter -
sagte die Bundesnetzagentur zwei deut-
schen Funkfachhandelsunternehmen mit ei-
nem sofort wirksamen Verbot den Vertrieb
des Funkempfängers SBS-1 des Herstellers
Kinetic Avionics Products [1]. Am ersten
Messetag verbot sie am Messestand auch
den Vertrieb der AirNav Radar Box des
Herstellers AirNav Systems [2]. Beide Pro-
dukte empfangen und decodieren Mode-S-
und ADS-B-Transpondersignale [3] von
Luft fahrzeugen. Die mitgelieferte Software
erlaubt die Darstellung der Flugbewegun-
gen in Echtzeit. Flugnummer, Flugzeugtyp,
Flughöhe, Flugrichtung und Geschwindig-
keit werden ebenfalls angezeigt [4].  

Die Behörde stützte die Maßnahmen auf
das Gesetz über Funkanlagen und TK-
Endeinrichtungen, weil Angaben zu der be-
stimmungsgemäßen Produktverwendung
fehlen, ihr Betrieb das strafbewehrte Ab-
hörverbot verwirkliche und die Besorgnis
einer Beeinträchtigung der Gesundheit an-
derer Personen und die Möglichkeit terro-
ristischer oder anderer gefährlicher Ein-
griffe in den Flugverkehr bestehe [5]. 
Beide Funkfachhändler sahen dies anders –
und einen schwerwiegenden, diskriminie-
renden Eingriff in ihr Recht auf freien Wa-
renverkehr. Das mündlich in der Messe-
halle ausgesprochene Verbot wurde binnen
einer Stunde mündlich wieder zurückge-
nommen. Das Verbot wegen des SBS-1

blieb bestehen. Einer der Betroffenen rügte
eilends bei dem Verwaltungsgericht Köln
die offensichtliche Rechtswidrigkeit des
Verbotes. Der Antrag hatte Erfolg [6]. 

Die Kammer stellte klar, dass es sich bei
dem SBS-1 um eine Funkanlage handelt,
auch wenn eine aktive Kontaktaufnahme
und Kommunikation mit dem erfassten
Flugzeug durch Ausstrahlung von Funk-
wellen nicht möglich sei. Für eine Anwen-
dung des FTEG sei es ausreichend, wenn
das Gerät in dem für Funkkommunikation
zugewiesenen Spektrum Funkwellen emp-
fangen kann. Bereits in diesem Fall finde
die von dem Gesetz gemeinte Kommuni-
kation  un ter Verwendung von Funkwellen
statt. Auch wurde die gesetzliche Verpflich -
tung zu Angaben der bestimmungsgemä-
ßen Verwendung des Empfängers nicht ver-
letzt [7]. 
Der Annahme der Behörde, die Benutzung
des SBS-1 verstoße gegen §§ 89, 148 TKG
und sei strafbar, kann nicht gefolgt wer-
den. Es sei bereits zweifelhaft, ob die von
dem Gerät empfangbaren Signale des Na-
vigationsfunks Nachrichten sind, die dem
Anwendungsbereich der Norm unterfallen.
Das Gericht erklärte der Bundesnetzagen-
tur sodann einige technische Zusammen-
hänge. Es führte aus, dass die empfangenen
Signale des Flugnavigationsfunks durch die
Software auf dem PC-Bildschirm optisch
wie Flugbewegungen auf einen Radarbild-
schirm in Echtzeit ausgegeben, also sicht-
bar gemacht werden. Eine  akustische Wahr-
nehmung des Navigationsfunks oder des
Funkverkehrs der Flugzeuge ist mit dem

streitgegenständlichen Gerät und der Soft-
ware nicht möglich. Damit fehlt es an dem
Tatbestandsmerkmal des Abhörens von
Nachrichten, denn das Abhören ist bereits
nach dem allgemeinen Sprachgebrauch das
unmittelbare Zuhören sowie das unmittel-
bare Hörbarmachen einer Nachricht. Maß-
gebend ist die tatsächliche akustische Wahr-
nehmbarkeit des durch Funkwellen über-
mittelten Inhalts. Darum kann der Betrieb
des SBS-1 in der zur Beurteilung stehenden
Ausstattung nicht gegen § 89 TKG ver -
stoßen. 
Ein Verstoß gegen § 3 FTEG liegt eben-
falls nicht vor. Die Vorschrift dient dem
Schutz und der Gesundheit des Benutzers
und anderer Personen bei der Verwendung
eines elektrischen Geräts. Damit werden
die von der Bundesnetzagentur befürch -
teten Gefahren – nicht näher dargelegte
Möglichkeiten terroristischer oder anderer
gefährlicher Eingriffe in den Flugverkehr –
von der Norm nicht erfasst. Ob zum Abhö-
ren des Flugfunks geeignete Empfänger ei-
nem Vertriebsverbot unterliegen können,
ließ die Kammer offen – hielt jedoch einen
Verstoß gegen das Abhörverbot und an dere
Vorschriften für möglich. 
Es brauchte nicht mehr erörtert zu wer-
den, ob schon die Regelung des Abhörver-
bots  einen unverhältnismäßigen Eingriff
in den freien Warenverkehr darstellt, Ver-
braucher und Marktteilnehmer diskrimi-
niert. Die Entscheidung ist rechtskräftig
und alle Vertriebsverbote wurden aufgeho-
ben. Für Einsteiger in die Welt des Flug -
navigationsfunks und der von dem Ver -
waltungsgericht beschriebenen Funktions-
weise der Empfangssysteme finden sich im
Internet viele Beispiele, in denen der Flug-
verkehr in Echtzeit dargestellt wird [8].
Auch hat das Institut für Angewandte In-
formationstechnologie der Zürcher Hoch-
schule (ZHAW) einen Transponderdaten-
Empfänger und eine Java-basierte Darstel-
lung unter Verwendung von Google Maps
entwickelt.  Das Ergebnis des Projekts ist
sehenswert [9].
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Empfang und Decodierung von
Flugzeug-Positionsdaten erlaubt 
Rechtsanwalt MICHAEL RIEDEL – DG2KAR

Der Fluglotse daheim: Spezielle Funkanlagen empfangen Transponder-
signale von Luftfahrzeugen und ermöglichen – wie auf dem Radarschirm
eines Fluglotsen – die Darstellung ihrer Position und des Flugverlaufs auf
dem heimischen Computer. Das Verwaltungsgericht Köln befand, dass
dies erlaubt ist.
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Die AirNav Radar Box von AirNav Systems
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